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Text 

Artikel 21. (1) Den Ländern obliegt die Gesetzgebung und Vollziehung in den Angelegenheiten des 
Dienstrechtes einschließlich des Dienstvertragsrechtes und des Personalvertretungsrechtes der 
Bediensteten der Länder, der Gemeinden und der Gemeindeverbände, soweit für alle diese 
Angelegenheiten in Abs. 2, in Art. 14 Abs. 2, Abs. 3 lit. c und Abs. 5 lit. c und in Art. 14a Abs. 2 lit. e 
und Abs. 3 lit. b nicht anderes bestimmt ist. Über Streitigkeiten aus vertraglichen Dienstverhältnissen 
entscheiden die ordentlichen Gerichte. 

(2) Den Ländern obliegt die Gesetzgebung und Vollziehung in den Angelegenheiten des 
Arbeitnehmerschutzes der Bediensteten (Abs. 1) und der Personalvertretung der Bediensteten der Länder, 
soweit die Bediensteten nicht in Betrieben tätig sind. Soweit nach dem ersten Satz nicht die Zuständigkeit 
der Länder gegeben ist, fallen die genannten Angelegenheiten in die Zuständigkeit des Bundes. 

(3) Soweit in diesem Gesetz nicht anderes bestimmt ist, wird die Diensthoheit gegenüber den 
Bediensteten des Bundes von den obersten Organen des Bundes ausgeübt. Die Diensthoheit gegenüber 
den Bediensteten der Länder wird von den obersten Organen der Länder ausgeübt; soweit dieses Gesetz 
entsprechende Ausnahmen hinsichtlich der Bediensteten des Bundes vorsieht, kann durch 
Landesverfassungsgesetz bestimmt werden, dass die Diensthoheit gegenüber den Bediensteten des 
Landes von gleichartigen Organen ausgeübt wird. 

(4) Die Möglichkeit des Wechsels zwischen dem Dienst beim Bund, bei den Ländern, bei den 
Gemeinden und bei den Gemeindeverbänden bleibt den öffentlich Bediensteten jederzeit gewahrt. 
Gesetzliche Bestimmungen, wonach die Anrechnung von Dienstzeiten davon abhängig unterschiedlich 
erfolgt, ob sie beim Bund, bei einem Land, bei einer Gemeinde oder bei einem Gemeindeverband 
zurückgelegt worden sind, sind unzulässig. Um eine gleichwertige Entwicklung des Dienstrechtes, des 
Personalvertretungsrechtes und des Arbeitnehmerschutzes bei Bund, Ländern und Gemeinden zu 
ermöglichen, haben Bund und Länder einander über Vorhaben in diesen Angelegenheiten zu informieren. 

(5) Durch Gesetz kann vorgesehen werden, dass 
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 1. Beamte zur Ausübung bestimmter Leitungsfunktionen oder in den Fällen, in denen dies auf 
Grund der Natur des Dienstes erforderlich ist, befristet ernannt werden; 

 2. nach Ablauf der Befristung oder bei Änderung der Organisation der Behörden oder der 
dienstrechtlichen Gliederungen durch Gesetz keine Ernennung erforderlich ist; 

 3. es, soweit die Zuständigkeit zur Ernennung gemäß Art. 66 Abs. 1 übertragen ist, in den Fällen 
einer Versetzung oder einer Änderung der Verwendung keiner Ernennung bedarf. 

(6) In den Fällen des Abs. 5 besteht kein Anspruch auf eine gleichwertige Verwendung. 

Anmerkung 
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